Berufung gegen ein Straferkenntnis 

einer Verwaltungsbehörde

GZ.: .....................

EINSCHREIBEN

An den

Magistrat der .........................................................................................................................

Berufungswerber:
..................................................................

vertreten durch:

Vollmacht erteilt

Berufungsgegner:
Magistrat der ..........................................

BERUFUNG 

gegen das Straferkenntnis 

GZ: ................................

Mit dem umseitig bezeichneten Bescheid wurde über mich eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von € ............................................................. nach den §§ 23 Abs. la und 30 KJBG i.V.m. § 2 Abs. lb GlbG verhängt.

Gegen dieses Straferkenntnis erhebe ich innerhalb offener Frist nachstehende

Berufung

und begründe dies wie folgt:

Im gegenständlichen Strafbescheid wird mir vorgeworfen, ich hätte in meiner Funktion als Lehrberechtigter meine AN, Frau ..................................................................................... mehrfach sexuell belästigt, indem ich sie in den Oberarm gezwickt und über eigene sexuelle Erlebnisse berichtet hätte.

Zum Zwicken in den Oberarm möchte ich anmerken, dass dies einerseits nie vorgefallen ist und andererseits ein solches Verhalten zweifellos eine entbehrliche Albernheit und eine Belästigung darstellt. Es handelt sich jedoch nicht um eine sexuelle Belästigung im Sinne des gesetzlichen Tatbestandes nach § 2 Abs. 1 b GlbG, da dieses Verhalten nicht der sexuellen Sphäre zugeordnet werden kann.

Ob eine Erzählung über eigene sexuelle Erlebnisse tatbestandsmäßig ist, kann erst geklärt werden, wenn klar ist, was konkret erzählt worden sein soll. Die Berufungsgegnerin hat die notwendige Konkretisierung und Präzisierung verabsäumt. Tatsächlich gab es keinerlei Erzählungen dieser Art.

Ich bin 47 Jahre alt, bilde seit 17 Jahren Lehrlinge aus, habe 3 Kinder und stehe in aufrechter Ehe. Die absurden Vorwürfe kann ich nicht annähernd verstehen, etc.

Derzeit habe ich 3 Unterhaltspflichten. Die Annahme der Berufungsgegnerin, dass keine Sorgepflichten zu beachten seien, ist daher falsch.

Diese betreffen: 
1. .................................................................. geh. am .....................................


2. .................................................................. geh. am .....................................


3. .................................................................. geh. am .....................................

Beweis: Geburtsurkunden in Kopie

Die weitere Annahme, dass "günstige Einkommens‑ und Vermögensverhältnisse" bei mir vorliegen, wird bestritten. Im Jahr 1999 wurde über mein Einzelunternehmen (für dessen Verbindlichkeiten ich auf Grund der Rechtsform persönlich hafte) der Konkurs eröffnet, der im Jahr 2000 aufgehoben wurde, da der Zwangsausgleich eröffnet wurde. Derzeit bin ich bemüht, das Unternehmen zu konsolidieren und die Arbeitsplätze zu erhalten.

Selbst wenn man also davon ausgeht, dass ein strafbares Verhalten vorlag, so hätte schon im Sinne einer Verhältnismäßigkeit zwischen angeblichem Zwicken und Erzählen von Geschichten und der Zahlung von erheblichen Geldstrafen in einer wirtschaftlich schwierigen Lage, eine wesentlich geringere Strafe im hier gegenständlichen Verfahren verhängt werden müssen.

Ich stelle daher den

Antrag

meiner Berufung Folge zu geben und den angefochtenen Strafbescheid aufzuheben bzw. dahin gehend abzuändern, dass festgestellt wird, dass kein strafbares Verhalten vorliegt.

Für den Fall, dass der Strafbescheid nicht aufgehoben wird und nicht festgestellt wird, dass kein strafbares Verhalten vorliegt, stelle ich den

Antrag

den Strafbescheid durch erhebliche Herabsetzung der Höhe der Strafe (sowie des Kostenbeitrages) abzuändern.

....................................... am .......................................

Unterschrift 

